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Anlage 27 
 
Fachspezifische Anlage für das Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
 
 
1. Bachelorgrad 
 
Die Fakultät II Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften bietet das Fach Betriebswirtschaftslehre mit 
juristischem Schwerpunkt mit dem Abschluss „Bachelor of Arts (B.A.)“ an.  
 
 
2. Empfehlungen für das Studium des Fachs Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
 
Das Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt empfiehlt dringend die Belegung der Module 
„Rechtssprache“ (6 KP) und „Rechtsvergleichung“ (6 KP) im Professionalisierungsbereich. Einzelheiten zu den 
Modulen des Professionalisierungsbereiches sind in der Anlage 3 geregelt. 
 
 
3. Ziele des Studiums 
 
Der Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt“ vermittelt durch praxisbezo-
genes Lernen eine auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhende Bildung, die zu selbstständigem Handeln im 
Beruf und zur wissenschaftlichen Qualifikation in weiterführenden Studiengängen befähigt. Er setzt sich mit zwei 
zentralen Herausforderungen inhaltlicher und methodischer Natur auseinander: 
 
(1) dem Verständnis der Fächer BWL, VWL und Rechtswissenschaft unter Einbeziehung ihrer wissenschaftli-
chen Methoden; 
 
(2) der wachsenden Globalisierung der Wirtschaft und der Integration und Vernetzung ökonomischer und 
rechtlicher Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene sowie den sich daraus ergebenden ökonomi-
schen und rechtlichen Fragestellung. 
 
Der Studiengang steht unter folgenden Zielsetzungen: 
 
(1) Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden zu Selbstständigkeit, Problembewusstsein und Kritikfähigkeit; 
 
(2) fachlicher Wissenserwerb, namentlich Erlangung von Kenntnissen über Analyse- und Problemlösungsme-
thoden und Fähigkeit, diese Methoden selbstständig anzuwenden und schöpferisch weiterzuentwickeln; 
 
(3) Bezug zur Praxis, wie sie sich in den späteren Berufsfeldern der Studierenden schwerpunktmäßig ergibt, 
beispielsweise in analytischen, planenden, ausführenden und/oder leitenden Tätigkeiten in Unternehmen, 
selbstständigen beratenden Berufen, staatlichen Einrichtungen und Verbänden; 
 
(4) Erwerb von Kenntnissen in den fachbezogenen internationalen Verkehrssprachen zur Förderung der im 
Studium angelegten Möglichkeiten der Internationalisierung des Studiums und der späteren Berufspraxis. 
 
(5) Vermittlung allgemeiner Fähigkeiten wie: Finden und Darstellen eines oder mehrerer Lösungszugänge zu 
einem gestellten Problem; Anwendung verschiedener theoretischer Ansätze und Methoden, Kompetenz in der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation, auch auf fachlicher Ebene; Untersuchung eines Problems anhand 
betriebswirtschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Literatur sowie unter Nutzung empirischer Untersuchungs-
zugänge; soziale Kompetenz im Team; Setzung sachangemessener Prioritäten; Fähigkeit zur Einteilung von Zeit 
und anderen Ressourcen. 
 
(6) Vermittlung konkreter Fähigkeiten wie: Kenntnis und Umsetzung von Konzepten der Betriebswirtschaftsleh-
re, Volkswirtschaftslehre und der Rechtswissenschaft zur Bearbeitung betriebswirtschaftlicher und rechtlicher 
Fragestellungen; Vertrautheit mit den juristischen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns; empirische Abschät-
zung und systematischer Vergleich verschiedener alternativer Problemlösungen. 
 
(7) Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen zu grundlegenden Entscheidungsproblemen der Betriebs-
wirtschaftslehre, Methoden der Kosten- und Leistungsrechnung, externer Rechnungslegung, Investitions- und 
Finanzierungsrechnung, Grundlagen des Marketings und des Produktionsmanagements, Organisation und Per-
sonalführung in Unternehmen, Mikro- und Makroökonomik, quantitativ-analytischer Grundlagen betriebswirt-
schaftlicher Fragestellungen, Grundlagen der für unternehmerisches Handeln besonders relevanten juristischen 
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Kernbereiche sowie der Rolle des Wirtschaftswissenschaftlers/Managers in der Gesellschaft und der Auswir-
kungen betriebswirtschaftlichen Handels auf gesellschaftliche Prozesse und die natürliche Umwelt. 
 
(8) Vermittlung besonderer Fähigkeiten in ausgewählten Anwendungsfächern der Betriebswirtschaftslehre und 
den Rechtswissenschaften, in Mindestens einer Fremdsprache (Rechtssprache) sowie in ausgewählten interdis-
ziplinären Aspekten. 
 
Das Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt umfasst 120 KP, die sich in zwei Blöcke zu je 
30 KP und einem Block zu 60 KP aufteilen. Die Bachelorarbeit wird ebenfalls im Fach geschrieben. 
 
 
4. Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Basis 
 
(1)  Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Ziele verfolgt:  
Vermittlung von Kenntnissen in den Grundlagenfächern des Rechts (Privatrecht, Öffentliches Recht) und der 
Betriebswirtschaftslehre 
 
(2) Es sind folgende Basismodule (BM) als Pflichtmodule zu studieren: 
 

Modulbezeichnung Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der Modulprüfungen 

BM 1 Einführung in das Bür-
gerliche Recht 

1 VL  
1 UE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

BM 2 Grundlagen des EU-
Wirtschaftsrechts und Grund-
züge des Arbeitsrechts 

2 VL 6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 Min.) 
oder 1 Portfolio* oder 2 Teilprüfungen (je 1 
Klausur i.d.R. 60 Min. oder 1 mündliche Prü-
fung, i.d.R. 10 Min. oder 1 Hausarbeit max. 8 
Seiten oder Referat max. 15 Min. oder Portfolio*) 

BM 3 Rechnungswesen I 
Buchhaltung und Abschluss 

1 VL 
1 TU 
 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 Min.) 
oder 1 Portfolio* 

BM 4 Einführung in die BWL 1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 Min.) 
oder 1 Portfolio* 

BM 5 Grundlagen des öffentli-
chen Wirtschaftsrechts und 
Einführung in das Verfas-
sungsrecht  

2 VL 6 2 Teilprüfungen bestehend aus: Klausur 
(i.d.R. 120 Min.) oder mündliche Prüfung 
(i.d.R. 20 Min.) oder Hausarbeit (max. 15 Sei-
ten) oder Referat (max. 30 Min.), Gewichtung 
50 % : 50 % 

Gesamt  30  
 
* Ein Portfolio ist ein Lerntagebuch auf der Grundlage einer Dokumentation der Lernphasen eines Moduls und 
integriert maximal zehn kleinere Teilleistungen.  
  
 
5. Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Aufbau 
 
(1) Ziele: Vermittlung vertiefter Kenntnisse in besonderen Bereichen des Privatrechts und des Öffentlichen 
Rechts sowie des Rechnungswesens. 
 
(2) Folgende Aufbaumodule im Umfang von 30 KP sind zu studieren.  
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Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

KP Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

AM 1 Handelsrecht Pflicht 1 VL 
1 UE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AM 2 Rechnungswesen 
II: Bilanzierung und 
Kostenrechnung 

Pflicht 1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AM 3 Vertiefung im Bür-
gerlichen Recht 

Pflicht 
 
  

2 VL 6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AM 4 Vertiefung im 
Arbeitsrecht 

Pflicht 
 
  

1 SE 
1 VL 

6 2 Teilprüfungen bestehend aus: Klausur 
(i.d.R. 120 Min.) oder mündliche Prüfung 
(i.d.R. 20 Min.) oder Hausarbeit (max. 15 
Seiten) oder Referat (max. 30 Min.), Gewich-
tung 50 % : 50 % 

AM 5 Wirtschaftsverwal-
tungsrecht 

Pflicht 
 
  

2 VL 6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

Gesamt   30  
 
* Ein Portfolio ist ein Lerntagebuch auf der Grundlage einer Dokumentation der Lernphasen eines Moduls und 
integriert maximal zehn kleinere Teilleistungen.  
 
 
6.  Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Akzent 
 
(1) Ziele: Vermittlung spezieller und vertiefter Kenntnisse in ausgewählten Fächern der Betriebswirtschaftsleh-
re, der Volkswirtschaftslehre, der Steuerlehre und der Rechtswissenschaften. 
 
(2) Folgende Akzentsetzungsmodule im Umfang von 60 KP sind zu studieren, wobei folgende Beschränkungen 
der Wahlmöglichkeiten bei den Wahlpflichtmodulen zu beachten sind: 
Aus AS 6 und AS 7 muss ebenso ein Modul gewählt werden wie aus AS 8 bis AS 10. Aus AS 11 und AS 12 
muss ein Modul, aus AS 13 und AS 14 muss ein Modul sowie aus AS 15 bis AS 16 muss ein Modul gewählt 
werden.  
 
Modulbezeichnung Modul-

typ 
Art und Menge der 

Lehrveranstaltungen 
KP Art und Anzahl der  

Modulprüfungen 
AS 1 Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre 

Pflicht 1 VL 
1 UE  

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 2 Mikroökonomie Pflicht  1 VL 
1 UE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 3 International and 
EU Economic Law 

Pflicht 2 VL 6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio*  

AS 4 Einführung in das 
Marketing 

Pflicht 1 VL 
1 SE/UE  

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 5 Gesellschaftsrecht Pflicht 1 VL 
1 SE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 



10.10.2005 Amtliche Mitteilungen / 24. Jahrgang   
 
 

 

283

  

AS 6 Produktion / Investi-
tion 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 7 Kommunikation und 
Präsentation 

Wahl-
pflicht 

2 SE  6 1 Referat (i.d.R. 15-20 Min. mit schriftliche 
Ausarbeitung) oder 1 Portfolio* oder 4 Teil-
leistungen (Referate i.d.R. 5 – 10 Min. mit 
Thesenpapier) 

AS 8 Governance Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 9 Strategisches Mar-
keting 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE/ 1 UE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 10 Entrepreneurship Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 11 Strategisches 
Management 
 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 12 Informationswirt-
schaft 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 13 Steuerlehre und 
Steuerrecht 

Wahl-
pflicht 

2 VL 6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio*  

AS 14 Fernabsatz- und 
Verbraucherschutzrecht 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio*  

AS 15 Human Resource 
Management 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

AS 16 Makroökonomie Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 TU 

6 1 Klausur (i.d.R. 120 Min.) oder 1 mündliche 
Prüfung (i.d.R. 20 Min.) oder 1 Hausarbeit 
(max. 15 Seiten) oder 1 Referat (max. 30 
Min.) oder 1 Portfolio* 

Gesamt   60  
 
* Ein Portfolio ist ein Lerntagebuch auf der Grundlage einer Dokumentation der Lernphasen eines Moduls und 
integriert maximal zehn kleinere Teilleistungen. 
 
 
7.  Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt: Professionalisierung 
 
Ziele: Die Studierenden erhalten im Professionalisierungsbereich die Möglichkeit, aus dem Professionalisie-
rungsangebot der Universität 5 Module auszuwählen (30 KP). Es wird nachdrücklich empfohlen, dabei im ersten 
Studienjahr vom Wahlangebot „Rechtssprache“ und „Rechtsvergleichung“ Gebrauch zu machen. 
 
 
8.  Auslandsstudium  
 
Bei Studierenden, die ein Semester im Ausland studieren und darüber einen Bericht anfertigen (ca. 15 Seiten), 
gelten die Praxismodule gem. § 5 der Prüfungsordnung für den fächerübergreifenden Bachelorstudiengang in 
Verbindung mit § 5 der Praktikumsordnung des fächerübergreifenden Bachelorstudienganges als erbracht. 
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9. Bachelorarbeit im Fach Betriebswirtschaftslehre mit juristischem Schwerpunkt 
 
Die fachwissenschaftliche Bachelorarbeit wird vorbereitet und begleitet von einem Kolloquium oder Seminar 
oder Projekt im Umfang von 3 KP; für die Bachelorarbeit sind 12 KP vorgesehen. Damit beträgt die Bearbei-
tungszeit zehn Wochen. 
Wird die fachwissenschaftliche Bachelorarbeit während eines Auslandsaufenthalts an einer Partneruniversität 
angefertigt, so kann der Besuch geeigneter Veranstaltungen der Partneruniversität als Äquivalent des begleiten-
den Kolloquiums, Seminars oder Projekts anerkannt werden.  
 


